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KAPITEL | - ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Kapitel I: Allgemeine Bestimmungen

§1 Geltungsbereich

Diese Geschaftsordnung regelt die Arbeit des FSR der Fachschaft IT-Sicherheit
der Ruhr-Universitat Bochum, seiner Amter und seiner Arbeitsgruppen wah-

rend und zwischen den Sitzungen.

Kapitel Il: Amter der Fachschaft

§2 Amter

(1) Neben den in der Satzung definierten standigen Amter, betraut der FSR
einzelne Mitglieder mit den Amtern entsprechenden Aufgaben
(a) Vertretung der Fachschaft gegenuber den Gremien der studentischen

Selbstverwaltung,

(b) Vertretung der Fachschaft gegenuber den Gremien der akademischen

Selbstverwaltung,
(c) Kooperation mit anderen Fachschaften

(d) Verwaltung der Schlielberechtigungen zu den Raumlichkeiten der

Fachschaft und

(e) Dekanatsbeauftrager welche/r die Kommunikation mit dem Dekanat

pflegt.

Wahlen zu diesen Amtern sollen auf der konstituierenden Sitzung durch-
gefuhrt werden.
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KAPITEL Il - AMTER DER FACHSCHAFT

(2) In dem Fall, dass zu einem Amt keine Kandidatur erfolgt, obliegt es dem
FSR-Sprecher einzelne Mitglieder mit den oben benannten Aufgaben

kommissarisch zu betrauen.

(3) Neben den in §14 Abs. (1) der Satzung der Fachschaft und §2 Abs. (1)
genannten, grundlegenden Amtern, kann der FSR zur Erledigung seiner
Aufgaben weitere Fachschaftsmitglieder mit dann zu definierenden Amtern
betrauen. Eine Beschreibung der jeweiligen Tatigkeitsbereiche soll dieser

Geschaftsordnung angehangt werden.

(4) Samtliche Amter des FSR kénnen auf einer regularen Sitzung des FSR
neu besetzt werden, sofern die Satzung der Fachschaft keine anderweitige

Reglungen vorsieht.

(5) Wer ein Amt annimmt, verpflichtet sich mit Amtsantritt auch zur Einarbei-
tung seiner Nachfolge und zur Bereitstellung der notwendigen Grundlage
zur Weiterarbeit. Kandidierende sollen auf diese Verantwortung vor An-

nahme ihres Amtes hingewiesen werden.

§3 Vertretung der Fachschaft

(1) Die Vertretung der Fachschaft beinhaltet die offizielle Vertretung der Fach-
schaft, sowie die Verkindung und Weitergabe von Beschlissen zu und
von den verschiedenen Gremien. Dabei sind die Mitglieder des FSR zu

neuen Projekten zu ermutigen und bei der Planung zu unterstutzen.

(2) Gremien der studentischen Selbstverwaltung sind die in der Satzung der
Studierendenschaft der Ruhr-Universitat Bochum definierten Gremien.
Insbesondere ist der Kontakt zu
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KAPITEL Il - AMTER DER FACHSCHAFT

(a) der Fachschaftsvertreter:innenkonferenz (FSVK) und

(b) dem Allgemeinen Studierenden Ausschuss (AStA)
zu halten.

(3) Gremien der akademischen Selbstverwaltung sind die in der Verfassung
der Ruhr-Universitat Bochum definierten Gremien. Insbesondere ist der

Kontakt zu
(a) dem Dekanat der Fakultat fur Informatik,
(b) dem Fakultatsrat der Fakultat fur Informatik,

(c) der Studienberatung der Fakultat fur Informatik und

(d) den dezentralen Gleichstellungsbeauftragten

zu halten.

§4 Kooperation mit anderen Fachschaften

Die Fachschaft kooperiert und vernetzt sich mit weiteren Fachschaften der
Ruhr-Universitat Bochum. Dabei ist insbesondere ein regelmalliger Austausch
mit den Fachschaften der Fakultat fur Informatik und der Fakultat fur Elektro-

technik zu beachten.

§5 SchlieBberechtigungen

(1) Eine Schliel3berechtigung zu den Raumlichkeiten der Fachschaft ist grund-
satzlich nur an Mitglieder des FSR zu erteilen. Diese werden auf einer
Sitzung des FSR beschlossen. Von dieser Regelung kann mittels Be-
schluss, durch eine Zweidrittelmehrheit der auf einer regularen Sitzung
anwesenden FSR Mitglieder, abgewichen werden.
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KAPITEL Il - ARBEITSGRUPPEN DER FACHSCHAFT

(2) Das mit dem entsprechenden Amt betraute FSR Mitglied fuhrt eine Li-
ste der SchlielRberechtigung. Dabei sind der vollstandige Name und die

Transpondernummer in geeigneter Weise zu dokumentieren.

(3) Das mit dem entsprechenden Amt betraute FSR Mitglied ist alleinig zu-
standig fur die Ubermittlung der SchlieBberechtigungen an das Dekanat.
Dem Dekanat ist das FSR Mitglied, welches mit diesem Amt betraut ist, in

geeigneter Weise mitzuteilen.

Kapitel lll: Arbeitsgruppen der Fachschaft

§6 Arbeitsgruppen
(1) Der FSR bildet zur Erledigung seiner Aufgaben die folgenden standigen
Arbeitsgruppen (AG):
(@) NOC-AG
(b) Raum-AG
(c) Offentlichkeits-AG

(2) Neben den in Abs. (1) genannten AGs, kann der FSR zur Erledigung

seiner Aufgaben weitere standige und temporare AGs bilden.

(3) Jedes Mitglied des FSR ist Teil mindestens einer der standigen AGs und

hat die zugetragenen Aufgaben pflichtbewusst zu erfullen.

§7 NOC-AG

Die NOC-AG ist mit der Erledigung der technisch-administrativen IT-Aufgaben
betraut. Dazu gehdren insbesondere die Wartung der Computer-Systeme,
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KAPITEL Il - ARBEITSGRUPPEN DER FACHSCHAFT

sowie die Webseite der Fachschaft.

§8 Raum-AG

(1) Die Raum-AG fuhrt die organisatorischen Aufgaben der Fachschaft bei
der Verwaltung ihrer Raumlichkeiten aus. Dazu gehort insbesondere der

Einkauf von Verbrauchsmaterial des taglichen Bedarfs sowie Verpflegung.

(2) Die Raum-AG tragt fur die Sauberkeit und Hygiene der Raumlichkeiten
der Fachschaft sorge. Dazu ist die AG dazu berechtigt, nach einem fairen
und transparenten System, Putz- und Reinigungsaufgaben an samtliche

FSR Mitglieder zu verteilen.

(3) Pflanzen sind regelmaliig zu wassern.

§9 Offentlichkeits-AG

(1) Die Offentlichkeits-AG hat insbesondere die Aufgabe die Inhalte der Web-
seite und Social-Media Kanale der Fachschaft zu verwalten und auf aktu-

elle Informationen und Neuigkeiten hinzuweisen.

(2) Veranstaltungen der Fachschaft sind zu dokumentieren und anzukundi-
gen. Daraus resultierende Foto- und Videoaufnahmen sind fiir die Of-
fentlichkeitsarbeit zu nutzen, sofern kein hoherrangiges Recht diesem

entgegenstenht.
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KAPITEL IV - VERANSTALTUNG DER FACHSCHAFT

Kapitel IV: Veranstaltung der Fachschaft

§10 Veranstaltungen

(1) Sofern keine hohere Macht die Durchfuhrung verhindert, ist der FSR
verpflichtet die folgenden Veranstaltungen zu organisieren und durchzu-

fuhren:

(a) einmal pro Semester einen Spieleabend mit kombinierter LAN-Party
(Webnacht) und

(b) zu Beginn des Wintersemesters eine BegrufRung der neuen Studieren-

den.

(2) An der Planung, Organisation und Durchfuhrung von Veranstaltungen
der Fachschaft sind alle gewahlten Mitglieder des FSR, im Rahmen ihrer

Maoglichkeiten, verpflichtet mitzuwirken.

(3) Die Planung von Veranstaltungen der Fachschaft ist in geeigneter Weise
zu protokollieren und allen Mitgliedern des FSR bereit zustellen. Eine

Auswertung oder Nachbesprechung ist ebenfalls zu dokumentieren.

Kapitel V: Mitwirkung an Gremien der Fakultat

§11 Fakultatsratswahlen

(1) Der FSR vertritt die Belange der Fachschaft gegenuber den Gremien, ins-
besondere gegenuber des Fakultatsrates. Zur Erledigung dieser Aufgabe
beschlie3t der FSR eine Wahlliste zu den Wahlen des Fakultatsrates.
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KAPITEL VI - SITZUNGEN

(2) Fasst der FSR den Entschluss eine gemeinsame Wahlliste, mit der einer
weiteren Fachschaft der Fakultat fur Informatik einzureichen, so ist die

kombinierte Liste dem FSR zur Kenntnis vorzulegen.

§12 Gremienbesetzungen

(1) Bei Besetzung von Gremien und Kommissionen ist dies mindestens 24h
vor der Sitzung den FSR-Mitgliedern digital anzukindigen, sodass auch

bei der Sitzung der Wahl abwesende Mitglieder kandidieren kdnnen.

(2) Die bei der Ankundigung kommunizierten Wahlmodalitaten wie etwaige
Fristen zur Kandidatur oder eine vom Kandidaten mit seiner Kandidatur
formulierte Bedingung im Falle von anderen Kanditaturen seine Kandidatur

zuruckzuziehen, binden den FSR.

(3) Bei einer beschlussfahigen Sitzung auf welcher mindestens % der FSR-

Mitglieder anwesend sind, kann von (1) und (2) abgewichen werden.

Kapitel VI: Sitzungen

§13 Grundsatzliches

(1) Far die Sitzungen des FSR qilt §20 der Satzung der Fachschaft. Der
regelmaldige Sitzungstermin ist zumindst fachschaftsoffentlich bekannt

zugeben.

(2) Zu aulierordentlichen Sitzung ist mit einer Vorlaufszeit von mindestens 24
Stunden, durch den FSR-Sprecher oder ein FSR-Mitglied, fachschaftsof-
fentlich einzuladen. Die Veroffentlichung des Termins in einem Protokoll
ist fir die Bekanntmachung hinreichend.
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KAPITEL VI - SITZUNGEN

§14 Sitzungsleitung
(1) Zu Beginn jeder Sitzung ist eine Sitzungsleitung zu bestimmen. Bis zur

Bestimmung einer Sitzungsleitung leitet der FSR-Sprecher die Sitzung.

(2) Bei Abwesenheit des FSR-Sprechers ist eine Sitzungsleitung aus der Mitte

der anwesenden FSR Mitglieder zu bestimmen.

(3) Die Sitzungsleitung hat das Recht die Rededauer in angemessener Weise

festzusetzen. Dies ist als Antrag zur Geschaftsordnung zu behandelin.

(4) Die Sitzungsleitung hat das Recht anwesende Personen von der Sitzung
auszuschlie®en, wenn diese wiederholt den Fortgang der Sitzung storen.
Die zu verweisende Person muss zuvor mehrfach ermahnt worden sein,
damit diese von der Sitzung verwiesen werden kann. Ein dauerhafter

Ausschluss von Sitzungen ist nicht moglich.

§15 Protokolle

(1) Zu Beginn jeder Sitzung ist ein Protokollant festzulegen.
(2) Uber jede Sitzung des FSR ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen, welches

(a) das Datum, den Ort und die Start- sowie Endzeit der Sitzung,
(b) die Anzahl der anwesenden FSR Mitglieder,

(c) die behandelte Tagesordnung,

(d) den Name des Protokollanten sowie der Sitzungsleitung,

(e) wichtige Diskussionspunkte und Argumente und

(f) relevante Antrage und Abstimmungen
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KAPITEL VI - SITZUNGEN

enthalt und unsinnige Kommentare und Verzierungen enthalten kann.

(3) Uber die Richtigkeit und Vollstéandigkeit der Protokolle wird auf der nach-
sten FSR Sitzung abgestimmt. Stimmt die Mehrheit der anwesenden

Mitglieder der Richtigkeit und Vollstandigkeit des Protokolls zu, so gilt

dieses als beschlossen.

(4) Beschlossene Protokolle sind zumindest fachschaftsoffentlich binnen einer
Woche nach der Sitzung bekannt zu machen, die Bekanntmachung sollte

mindestens 24 Stunden vor der nachsten ordentlichen Sitzung stattfinden.

§16 Antrage zur Geschaftsordnung
(1) Bei Antragen zur GO muss das Wort unverziglich erteilt werden. Nach

Stellung des Antrags wird einer Gegenrede stattgegeben.

(2) Erfolgt nach dem Antrag zur GO keine Meldung zur Gegenrede, wird der

Antrag als angenommen betrachtet. Andernfalls wird per Handzeichen

uber den Antrag abgestimmt.
(3) Als Antrage zur GO gelten insbesondere:

(a) Antrag auf befristete Unterbrechung oder Vertagung der Sitzung,

(b) Nichtbefassung oder Verschiebung eines Antrags oder Tagesord-

nungspunktes,
(c) Uberweisung an eine AG,
(d) Beschrankung der Redezeit auf I1-Minuten,
(e) Ende der Diskussion,

(f) Schluss der Redeliste,
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KAPITEL VI - SITZUNGEN

(g) Feststellen der Beschlussfahigkeit,
(h) Einspruch zur Wahl,
(i) Abwahl der Sitzungsleitung durch konstruktives Misstrauensvotum,

)
(j) Ausschluss der Offentlichkeit.

(4) Uber die Auslegung der GO entscheidet die Sitzungsleitung. Bei Wider-

spruch findet eine Abstimmung Uber die Auslegung statt.

§17 Abstimmungen
(1) Uber alle Antrage wird mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder
abgestimmt, sofern die Satzung der Fachschaft keine andere Regelung

vorsieht.

(2) Erfordert der Gegenstand der Diskussion eine Abstimmung, so finden

diese grundsatzlich nach Ende der Diskussion statt.

(3) Auf Antrag hin kann eine geheime Abstimmung stattfinden. Einem Antrag

auf geheime Wahl ist sofort und ohne Diskussion stattzugeben.

§18 Online-Sitzungen

(1) Der FSR kann in geeigneter Weise auch Online-Sitzungen einberufen.
Dabei ist das verwendete Programm mit gegebenenfalls entsprechenden

Zugangsdaten als Ort der Sitzung anzugeben.

(2) Far Online-Sitzungen gelten die gleichen Bestimmungen, wie fur die Gbri-

gen.

(3) Online anwesende FSR Mitglieder gelten als anwesend fur die Sitzung

und verifizieren sich in geeigneter Weise.
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KAPITEL VI - SITZUNGEN

(4) Die Sitzungsleitung kann durch technische MaRnahmen die Offentlich-
keit ausschlielRen, um vertrauliche Themen zu behandeln und muss die

Offentlichkeit anschlieRend wiederherstellen.

§19 Onlineabstimmung

(1) Der FSR behalt sich vor, in dringenden Fallen Beschlusse per Online-
abstimmung fassen. Die Dringlichkeit ist zu begrinden. Eine Onlineab-
stimmung kann von jedem Mitglied des FSR initiiert werden. Der FSR
ist Uber den regelmaldig genutzten Kommunikationskanal und Uber den
FSR-Internen E-Mailverteiler Uber den Beschlussgegenstand und die Ab-

stimmungsformalitaten zu informieren.

(2) Die Mitglieder des FSR geben ihre Stimmen nicht anonym tber ein Online-

Tool ab, das den geltenden Datenschutzbestimmungen entspricht.

(3) Jedes FSR-Mitglied darf bei Bedenken gegenuber dem Abstimmungsge-
genstand ein Verfahren zur Verschiebung der Abstimmung auf die nachste
beschlussfahige Sitzung einleiten. Diese Abstimmung findet nach den sel-
ben Malistaben wie eine Onlineabstimmung statt. Abweichend zu (4) ist
der Antrag erfolgreich, wenn mindestens i der Abstimmenden sich fur
die Verschiebung ausspricht. Die Abstimmungsfrist belauft sich auf 24

Stunden ab Beginn der Abstimmung zur Verschiebung.

(4) Eine Onlineabstimmung hat eine Frist von 24 Stunden und muss im Pro-
tokoll der nachsten Sitzung, nach Ablauf der Frist, festgehalten werden.
Enthaltungen gelten bei der Auswertung des Abstimmungsergebnisses als
nichtabgegebene Stimmen. Eine Onlineabstimmung gilt als angenommen,
wenn die Mehrheit der FSR-Mitglieder, die in der Frist abstimmt haben,
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KAPITEL VI - SITZUNGEN

dieser zugestimmt haben. Dartber hinaus mussen fur eine angenommene
Abstimmung mindestens 5 Mitglieder des Fachschaftsrats abgestimmt
haben. Das Ergebnis der Onlineabstimmung wird erst gultig, wenn ein ein-
geleitetes Verschiebungsverfahren nach dessen Abstimmungsfrist nicht
erfolgreich ist. Sollte eine Onlineabstimmung abgelehnt werden, wird diese

in der nachsten beschlussfahigen Sitzung Teil der Tagesordnung.

(5) Die Anderung der GO per Onlineabstimmung ist ausgeschlossen.

Seite 15



	Allgemeine Bestimmungen
	Geltungsbereich

	Ämter der Fachschaft
	Ämter
	Vertretung der Fachschaft
	Kooperation mit anderen Fachschaften
	Schließberechtigungen

	Arbeitsgruppen der Fachschaft
	Arbeitsgruppen
	NOC-AG
	Raum-AG
	Öffentlichkeits-AG

	Veranstaltung der Fachschaft
	Veranstaltungen

	Mitwirkung an Gremien der Fakultät
	Fakultätsratswahlen
	Gremienbesetzungen

	Sitzungen
	Grundsätzliches
	Sitzungsleitung
	Protokolle
	Anträge zur Geschäftsordnung
	Abstimmungen
	Online-Sitzungen
	Onlineabstimmung


